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Die Problematik der Scheinselbstédndigkeit hat sich verscharft

Baugenossenschaften
gegen Dumpinglohne

Aufvielen Schweizer Baustellen arbeiten ausldandische Arbeitnehmer zu Tiefstansdtzen. Um gesetzliche
Vorschriften zu umgehen, geben sie sich oft als selbstdandig Erwerbende aus. Baustellenkontrollen

und neue gesetzliche Regelungen sollen Abhilfe schaffen. Auch die Wohnbaugenossenschaften leisten
als verantwortungsvolle Bautrdger ihren Beitrag.
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Von Daniel Krucker

Im Jahr 2000 sagten Volk und Stinde mit
einer Zweidrittelsmehrheit ja zur Personen-
freiziigigkeit zwischen der Schweiz und den
EU-Staaten. Seit dem Inkrafttreten am
1. Juni 2002 kénnen Schweizer und EU-Biir-
ger unter Beriicksichtigung von verschie-
denen Regelungen (Kontingente, Fristen,
Zulassungsbeschriankungen) ihren Aufent-
haltsort innerhalb der Staatsgebiete frei
wihlen. In den letzten Jahren erlebte die
Schweiz durch die Personenfreiziigigkeit
nicht nur eine starke Zuwanderung, son-
dern auch eine Phase wirtschaftlicher
Prosperitit, weil ein grosser Teil der neuen
Einwanderer gut bis hoch qualifizierte
Arbeitskrifte sind.

Sanktionierung eingeschrinkt
Damit die Léhne wegen der Personenfrei-
ziigigkeit nicht unter Druck geraten, traten
am 1. Juni 2004 die flankierenden Massnah-
men (FlaM) in Kraft. Sie sollen Lohndum-
ping, Schwarzarbeit und - ein spezifisches
Problem auf Baustellen — Scheinselbstiin-
digkeit einddmmen. Scheinselbstindigkeit
tritt dort auf, wo auslindische Firmen An-
gestellte zu Arbeitseinsitzenin die Schweiz
schicken. Um geltende Mindestléhne zu
umgehen, miissen sich diese Arbeitskrifte
als selbstindig ausgeben. Von den Dum-
pinglohnen, die sie erhalten, profitieren
nicht nur die Arbeitgeber, sondern iiber die
giinstigeren Preise auch die Auftraggeber.
Die starke Zunahme der Scheinselbstin-
digkeit veranlasste das Staatssekretariat fiir
Wirtschaft (Seco), per 1. Januar 2011 eine
«Weisung zum Vorgehen bei der Uberprii-
fung der selbstindigen Erwerbstitigkeit» zu
erlassen. Die Sanktionierung der Schein-
selbstéindigkeit bleibt aber bei der heutigen
Gesetzgebung beschréankt, wie Serge Gail-
lard, Leiter der Direktion fiir Arbeit beim
Seco, im Friihling an einer Medienkonfe-
renz ausfiihrte. Auf Anfrage teilt das Seco
mit, dass quantifizierbare Angaben iiber
den Erfolg der im Januar in Kraft gesetzten
Weisung noch keine gemacht werden kén-
nen. Dies werde frithestens im Friithjahr
2012 «im Rahmen der Berichterstattung
iiber denVollzug der FlaM im Jahr 2011» der
Fall sein.

Hohe Missbrauchsquote
Schen im Dezember 2010 setzte das Seco
eine Arbeitsgruppe aus Vertretern der
Sozialpartner und Kantone ein, die das Aus-
mass der Scheinselbstindigkeit untersuch-
te. Eines der Ziele war, zu eruieren, ob neue
gesetzliche Grundlagen auf Verordnungs-
oder Gesetzesstufe geschaffen werden miis-
sen. Als Konsequenz schickte das Eidgenos-
sische Volkswirtschaftsdepartement einen
Vorschlag fiir eine Gesetzesinderung in die
Vernehmlassung, die bis zum 31. Dezember
2011 andauert. Uber Anderungen im Bun-
desgesetz iiber die in die Schweiz entsand-
ten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
(Entsendegesetz) erhofft man sich eine effi-
zientere Umsetzung der flankierenden
Massnahmen. Insbesondere von der Ein-
fithrung einer Dokumentationspflicht fiir
die selbstiindigen Dienstleistungserbringer
aus dem Ausland verspricht man sich eine
Senkung der Scheinselbstindigkeit. Tat-
siachlich existieren gemiss Amt fiir Wirt-
schaft und Arbeit des Kantons Ziirich fiir die
Anerkennung der Selbstindigkeit in der
Schweiz und in unseren Nachbarstaaten
unterschiedliche Voraussetzungen.
Kontrolle und Vollzug der FlaM sind in
den Kantcnen unterschiedlich organisiert.
Im Kanton Ziirich beispielsweise kontrol-
lieren die Arbeitskontrollstelle (AKZ) fiir
diverse parititische Berufskommissionen
sowie das Amt fiir Wirtschaft und Arbeit
(AWA) die Einhaltung der minimalen
Arbeits- und Lohnbedingungen. Fiir den
Vollzug der Gesamtarbeitsvertrage zustan-
dig sind die parititischen Berufskom-
missionen. Fehlbare Arbeitgeber und Ar-
beitnehmer kénnen bei Verletzung der
gesetzlichen Vorgaben gebiisst werden. Ge-
maéss Seco haben im Jahr 2010 67 Inspekto-
ren in der Baubranche 12 223 Betriebs- und
37001 Personenkontrollen durchgefiihrt. In
einem Bericht zur Umsetzung der FlaM
zeigt das Seco auf, dassim vergangenen Jahr
bei 38 Prozent der EU-Firmen, die in die
Schweiz Kurzaufenthalter entsandten, die
Schweizer Mindestléhne nicht eingehalten
wurden. Und gar 41 Prozent der kontrollier-
ten Schweizer Arbeitgeber unterschritten
den Mindestlohnansatz geméiss Gesamt-
arbeitsvertrag. Uber das Ausmass von
Schwarzarbeit auf Schweizer Baustellen
kann das Seco keine Angaben machen, weil
«Schwarzarbeit definitionsgemiss nichtbe-
kanntist».

Baugenossenschaften treffen Vorkehrungen

Die Bekdmpfung der Schattenwirtschaft
sollte nicht erst auf der Baustelle beginnen,
sondern schon viel frither, namlich bei der
Unterzeichnung der Werkvertrage. Es ist
némlich méglich, Vorkehrungen zu treffen,
dass die Schattenwirtschaft auf der eigenen
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Baustelle keinen Nihrboden erhilt. Eine
Umfrage bei einigen grossen Baugenossen-
schaften hat gezeigt, dass die Verantwortli-
chen sich der Problematik sehr wohl be-
wusst sind und konkrete Massnahmen
treffen, um dem Missbrauch zu begegnen.
So ldsst sich die Allgemeine Baugenossen-
schaft Luzern (ABL) bei Vertragsabschluss
bestitigen, dass die Firmen die Sozialleis-
tungen erbringen und abrechnen sowie die
Gesamtarbeitsvertriige einhalten, wie Ge-
schéftsfiihrer Bruno Koch erklirt.

Die ASIG Wohngenossenschaft verbietet
gemiiss Geschiftsfiihrer Othmar Rabsamen
indenWerkvertrigen die Weitervergabe von
Arbeiten im Unterakkord. Um vorzubeugen,
arbeitet die ASIG zudem vorzugsweise mit
Unternehmen zusammen, die sie seit Jah-
ren kennt. Teilweise kennt man gar die
Monteure persénlich. Bei der FAMBAU in
Bern tént es dhnlich. Geschiftsfiihrer Wal-
ter Straub erklart, dass die Genossenschaft
nur Unternehmen beauftragt, die sie schon
langer kennt. Die FAMBAU hat ausserdem
ein Selbstdeklarationsblatt entwickelt, das
Angaben zu Gesamtarbeitsvertrag, Bezah-
lung der Sozialabgaben, Sicherheitsvorkeh-
rungen usw. enthalt. Dieses Formular muss
von den Unternehmen unterzeichnet wer-
den. Auch diirfen Subunternehmer nur mit
ausdriicklicher Genehmigung der Bauherr-
schaft eingesetzt werden.

Gewerkschaftsforderungen aufgenommen
Die ABZ holt gemiss Martin Griininger,
Leiter Bau und Bewirtschaftung, unter an-
derem Referenzen ihrer Vertragspartner ein
und legt bei der Auswahl der Unternehmen
grossen Wert darauf, dass «diese iiber eine
hohe Reputation verfiigen». Mit einem Pas-
sus in den Werkvertrigen wird zudem fest-
gehalten, dass «die Auftragsnehmenden
durch eigene und regelmissige Kontrollen
sicherstellen, dass keine Arbeiter ohne
giiltige Papiere beschiftigt werden».

Eine Anfrage bei der Gewerkschaft Unia
bestitigt, dass diese Baugenossenschaften
weitgehend das umsetzen, was die Unia zur
Bekimpfung der Schattenwirtschaft auf
Baustellen fordert: Die Unternehmen sol-
len schriftlich bestitigen, dass sie keine
Schwarzarbeiter beschéftigen und keine
Subunternehmer einsetzen. Weiter sollen
sie eine Bestatigung der zustindigen parita-
tischen Berufskommission betreffend GAV-
Konformitiit vorweisen. Vorbildlich verhal-
ten sich hier auch kleine Genossenschaften.
Die Bieler Baugenossenschaft Gutenberg
verlangt von Offertstellern nicht nur Besti-
tigungen der GAV-Konformitét und der Be-
zahlung der Sozialbeitrige und der Meht-
wertsteuer. Sie will auch genau wissen, wie
viele Angestellte eine Firma beschéftigt und
wie viele Lehrlinge darunter sind. <>



	Baugenossenschaften gegen Dumpinglöhne : die Problematik der Scheinselbständigkeit hat sich verschärft

